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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/977 DER 
KOMMISSION 

vom 7. Juli 2020 

zur Abweichung von den Verordnungen (EG) Nr. 889/2008 und 
(EG) Nr. 1235/2008 hinsichtlich der Kontrollen der Produktion 
ökologischer/biologischer Erzeugnisse aufgrund der COVID-19- 

Pandemie 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

Artikel 1 

Abweichungen von der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 

(1) Abweichend von Artikel 65 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
889/2008 können bei Unternehmern mit geringem Risiko entsprechend 
dem Risikobewertungsverfahren der zuständigen Behörde bzw. gegebe
nenfalls der Kontrollbehörde oder der Kontrollstelle gemäß Artikel 27 
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 im Falle der Einschrän
kung der Bewegungsfreiheit aufgrund von nationalen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie physische Kontrollen 
zum Zweck der jährlichen Inspektionsbesuche und der Erneuerung der 
Bescheinigung von ökologisch/biologisch produzierenden Unternehmern 
durch Dokumentenprüfungen ersetzt werden. Diese Dokumentenprüfun
gen können für Unternehmer mit geringem Risiko entsprechend dem 
Risikobewertungsverfahren der zuständigen Behörde bzw. gegebenen
falls der Kontrollbehörde oder der Kontrollstelle gemäß Artikel 27 Ab
satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erforderlichenfalls mithilfe 
aller verfügbaren Mittel der Fernkommunikation durchgeführt werden. 

(2) Bei anderen als den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Un
ternehmern und bei Unternehmern, die erstmals an der Regelung für die 
ökologische/biologische Produktion teilnehmen möchten, sowie in allen 
anderen Fällen wie z. B. der rückwirkendem Anerkennung wird im 
Falle von Einschränkungen der Bewegungsfreiheit aufgrund nationaler 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie der In
spektionsbesuch gemäß Artikel 65 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
889/2008 durchgeführt, sobald die Kontroll- und Bescheinigungstätig
keiten nach dem Ende der nationalen Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der COVID-19-Pandemie in den betreffenden Mitgliedstaaten und 
Drittländern wieder aufgenommen werden können. Bis zu diesem Zeit
punkt können zum Zweck des jährlichen Inspektionsbesuchs, der Aus
stellung und Erneuerung von Bescheinigungen von ökologisch/biolo
gisch produzierenden Unternehmern und der rückwirkenden Anerken
nung Dokumentenprüfungen, erforderlichenfalls auch mithilfe aller ver
fügbaren Mittel der Fernkommunikation, durchgeführt werden. 

(3) Abweichend von Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
889/2008 muss die Zahl der von der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde 
jährlich zu entnehmenden Proben mindestens 2 % der Zahl der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmer entsprechen. 

(4) Abweichend von Artikel 92a Absatz 4 Unterabsatz 2 Satz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 wird die Antwort auf die Mitteilung 
über nichtkonforme Erzeugnisse gemäß dem genannten Satz innerhalb 
von 60 Kalendertagen ab dem Datum der ursprünglichen Mitteilung 
übermittelt. 

(5) Abweichend von Artikel 92c Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b 
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 werden die zusätzlichen Stichpro
benkontrollbesuche gemäß Artikel 65 Absatz 4 der genannten Verord
nung je nach Risikokategorie bei 5 % der unter Vertrag stehenden Un
ternehmer durchgeführt. 

▼B



 

02020R0977 — DE — 12.05.2021 — 002.001 — 3 

(6) Abweichend von Artikel 92c Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c 
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 werden mindestens 5 % aller In
spektions- und Kontrollbesuche gemäß Artikel 65 Absätze 1 und 4 
unangekündigt durchgeführt. 

▼M2 
Allerdings dürfen solche Inspektions- und Kontrollbesuche maximal 
24 Stunden vorher angekündigt werden, um sicherzustellen, dass die 
Inspektoren unter sicheren Bedingungen Zugang zu den Räumlichkeiten 
des Unternehmers haben. 

▼B 
(7) Abweichend von Artikel 92e der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 
kann die in diesem Artikel genannte und bis zum ►M2 1. Juli 2021 ◄ 
geplante „jährliche Inspektion“ durch eine „jährliche Aufsichtsprüfung“ 
ersetzt werden, die ebenfalls mithilfe aller verfügbaren Mittel der Fern
kommunikation vorgenommen wird, solange die nationalen Notfallmaß
nahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in dem betref
fenden Mitgliedstaat die zuständige Behörde daran hindern, die betref
fende Inspektion durchzuführen. 

Artikel 2 

Abweichungen von der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 

(1) Abweichend von Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1235/2008 wird die Kontrollbescheinigung von der zuständigen Kon
trollbehörde oder Kontrollstelle ausgestellt, indem alle erforderlichen 
Informationen eingegeben werden und Feld 18 des Trade Control and 
Expert System (TRACES) validiert wird. Sie wird von der zuständigen 
Behörde des betreffenden Mitgliedstaats mit einem Sichtvermerk ver
sehen, indem Feld 20 in TRACES validiert wird, und vom ersten Emp
fänger in TRACES ausgefüllt. 

(2) Abweichend von Artikel 13 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 
1235/2008 versieht die zuständige Behörde des betreffenden Mitglied
staats bei der Prüfung einer Sendung die Kontrollbescheinigung mit 
einem Sichtvermerk, indem Feld 20 in TRACES validiert wird. 

(3) Abweichend von Artikel 15 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1235/2008 ist die Antwort auf eine Mitteilung über nichtkon
forme Erzeugnisse gemäß dem genannten Satz innerhalb von 60 Kalen
dertagen ab dem Datum der Absendung der ursprünglichen Mitteilung 
zu übermitteln. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt mit Wirkung vom 1. März 2020 bis zum ►M2 1. Juli 2021 ◄. 

Artikel 1 Absatz 1 gilt jedoch mit Wirkung vom 1. März 2020 bis zum 
►M2 1. Juli 2021 ◄. 

Artikel 1 Absätze 3, 5 und 6 gelten mit Wirkung vom 1. Januar 2020 
bis zum ►M2 1. Juli 2021 ◄. 

Für Kontrolltätigkeiten, die in China durchgeführt werden, gilt diese Ver
ordnung mit Wirkung vom 1. Januar 2020 bis zum ►M2 1. Juli 2021 ◄. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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